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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.03.2026 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die Feuerwehrgerätehäuser sind ein wesentlicher Bestandteil der örtlichen Gefahrenabwehr und 

müssen den baulichen, technischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen dauerhaft genügen.  

Für die Beurteilung des bestehenden Handlungsbedarfs ist daher von Interesse, welche Mängel an 

den einzelnen Standorten bekannt sind und ob deren Beseitigung nach einer nachvollziehbaren 

Priorisierung erfolgt. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Für welche Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet Erfurt liegen derzeit bauliche, 

technische, sicherheitsrelevante oder funktionale Mängel vor und um welche konkreten 

Mängel handelt es sich jeweils standortbezogen? 

2. Seit wann sind diese Mängel der Stadtverwaltung jeweils bekannt, wie werden sie 

hinsichtlich ihrer Dringlichkeit bewertet und welche Maßnahmen wurden bislang 

veranlasst oder geplant? 

3. Liegt für die einzelnen Feuerwehrgerätehäuser eine Prioritätenliste oder eine sonstige 

systematische Reihenfolge für Sanierung, Erweiterung oder Ersatzneubau vor und falls ja, 

nach welchen Kriterien erfolgt die Priorisierung, wie lautet die jeweilige Einstufung der 

Standorte und in welchem zeitlichen Rahmen ist ihre Abarbeitung vorgesehen? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

09.03.2026, gez. i. A. xxxxx   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion AfD, Herr Schlösser 
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